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Von der Geschlechterkorporation
zur Abstammungskorporation

� i.O.�zulässig�zulässig�Wohnort

� i.O.�zulässig�zulässig�Alter

�Unmittelbarkeit der 
Abstammung für 
Nachfolgegenerationen
ist zulässig

�Neu: Nur mehr Abstam-
mungsprinzip zulässig

�unzulässig�unzulässig�zulässig, jedoch Ausnah-
me für verheiratete Frauen

�Bürgerrecht

�unzulässig�unzulässig�zulässig, jedoch Ausnah-
me für verheiratete Frauen

�Geschlechtername

�unzulässig�unzulässig�unzulässig�Geschlecht

Abgrenzungskriterien:Abgrenzungskriterien:Abgrenzungskriterien:Abgrenzungskriterien:

Unmittelbarkeit des 
Abstammungsprinzips 
punkto Rückwirkung

Reines Abstammungs-
prinzip

Ausnahme für verheiratete 
Frauen

Grundsätzlich nur männ-
liche Korporationsbürger
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